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Stellungnahmen 
 
B 1   
Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Dez. 22.5 
Mündelheimerweg 51 
40472 Düsseldorf 
(Schreiben vom 09.10.2013)  
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu B 1 
In der Begründung zum Bebauungsplan 212/I „Hitdorfer Kirch-
weg/Weidenstraße“ wurde im Kapitel Kampfmittel auf die vermutete Be-
lastungssituation im Plangebiet und die zu treffenden Maßnahmen bei 
Erdarbeiten hingewiesen. Ein entsprechender Hinweis wurde unter 
„Hinweise, Punkt C“ im Bebauungsplan aufgenommen. Vor Baumaß-
nahmen ist eine Abstimmung mit dem KBD zu ersuchen, um die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD), Dez. 
22.5, wird gefolgt. 
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B 2   
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Postfach 100709 
44782 Bochum 
(Schreiben vom 15.10.2013)  
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu B 2 
Für Versorgungsträger besteht innerhalb von Straßen und Gehwegen 
ein generelles Zugangsrecht (TKG-Gesetz). Das Freihalten oder die 
Festlegung von Korridoren und Leitungstrassen stellt eine Maßnahme 
der Straßenausbauplanung dar und ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Zusätzliche Hinweise zur Festsetzung von Lei-
tungstrassen im öffentlichen Straßenraum sind im Bebauungsplan da-
her nicht zwingend erforderlich. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH wird nicht 
gefolgt. 
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B 3   
Geologischer Dienst NRW 
Landesbetrieb 
Postfach 100763 
47707 Krefeld 
(Schreiben vom 18.10.2013)  
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu B 3 
In der Begründung zum Bebauungsplan 212/I „Hitdorfer Kirch-
weg/Weidenstraße“ wurde im Kapitel Geologie auf die Erdbebenzone 1 
im Plangebiet hingewiesen. Ein entsprechender Hinweis wurde unter 
„Hinweise, Punkt D“ im Bebauungsplan aufgenommen.  
 

 

Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW wird gefolgt. 
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B 4   
NABU  Stadtverband Leverkusen 
BUND  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
LNU  Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 
 (Schreiben vom 14.11.2013)  
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu B 4 
 
Zu 1. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1.1 
Für beide im Plangebiet befindlichen Gewerbebetriebe besteht die Mög-
lichkeit zur Umsiedelung an einen Alternativstandort.  
Die Firma „Traumfabrik 23 GbR“ hat einen neuen Standort in Lever-
kusen gefunden. Für die Firma „Weroplast GmbH“ besteht die Möglich-
keit zur Verlagerung nach Köln-Pesch. 
 
Zu 1.2 
Die zur Umsiedlung infrage kommenden Standorte sind bereits entwi-
ckelte Bereiche der Städte Leverkusen und Köln. Eine Inanspruchnah-
me von unbeplanten Flächen im Außenbereich ist demnach nicht vor-
gesehen und erforderlich.  
 
Grundsätzlich ist aus planerischen Gesichtspunkten eine Nutzungsmi-
schung ein erstrebenswertes Ziel der Stadtplanung. Im Umfeld des 
Plangebietes befinden sich gewerbliche Nutzungen in Form von Arzt-
praxen oder Dienstleistungsbetriebe, die der Wohnnutzung des Quar-
tiers dienlich sein können. Bei den in Rede stehenden Gewerbebetrie-
ben handelt es sich um größere gewerbliche Nutzungen, die nicht un-
mittelbar einem Wohnquartier dienen und darüber hinaus die im direk-
ten Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen in ihrer Qualität beeinträchti-
gen können. Die Firma „Traumfabrik 23 GbR“ vertreibt ökologische 
Baustoffe, Möbel und Wohnaccessoires.  Die Firma „Weroplast GmbH“ 
ist ein kunststoffverarbeitender Betrieb. 
 
Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt 
Leverkusen als Wohnbaufläche dargestellt. Planerisches Ziel ist es, den 
bereits im Quartier vorhandenen Wohnschwerpunkt weiter zu entwi-
ckeln und planungsrechtlich zu sichern.  
 
 
Zu 2. 
Leverkusen-Hitdorf zählt zu den Stadtteilen mit steigenden Bevölke-
rungszahlen. Die Wohnbauflächen mit rechtsgültigen Bebauungsplänen 
sind größtenteils entwickelt. Mit dem Bebauungsplan wird die Verbes-
serung des Wohnraumangebots in Hitdorf im Sektor Einfamilienhäuser 
als konkretes Planungsziel verfolgt, da eine Nachfrage nach Einfamili-
enhäusern in Leverkusen-Hitdorf weiterhin besteht. Der Planungsbe-
reich bietet für die Befriedigung dieser Nachfrage gute Voraussetzun-
gen. Der Standort ist durch die vorhandenen Straßen und Wege gut er-
schlossen, liegt im Siedlungsgefüge und weist eine sehr gute Infrastruk-
tur auf.  
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Zusätzliche Verkehre und Beeinträchtigungen sind durch die Realisie-
rung des Bebauungsplans nicht zu erwarten, da die bereits am Standort 
vorhandenen Gewerbebetriebe Anliefer-, Transport-, Mitarbeiter- sowie 
Besucherverkehr erzeugen. Die Belastung durch die geplante Wohn-
nutzung ist in Gegenüberstellung zu den gewerblich verursachten Be-
lastungen als wesentlich geringer einzustufen.  
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
werden schon heute an den Bestandsgebäuden an der Hitdorfer Straße 
überschritten. An den Nord-, Ost- und Westfassaden werden die Orien-
tierungswerte für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags/45 dB(A) 
nachts) um 4 bis 8 dB(A) überschritten. Auslöser dieser Überschreitung 
ist nicht die Neuplanung, sondern der vorhandene Verkehr. Wie zuvor 
ausgeführt, sind durch die neue Wohnnutzung keine Mehrbelastungen 
durch Verkehr und damit verbundene Lärmimmissionen zu erwarten.  
 
Zur Minderung der Lärmvorbelastung kämen lediglich bebauungsplan-
übergreifende Maßnahmen wie beispielsweise Geschwindigkeitsbe-
schränkungen, Verkehrsverbot für Schwerlastverkehr und verkehrsbe-
ruhigende Umbauten in Betracht. Solche Minderungsmaßnahmen wer-
den im Rahmen des Bebauungsplanes nicht geregelt, da der Bebau-
ungsplan mit seinen geplanten Wohnnutzungen nicht der Auslöser für 
die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte ist. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände können zur 
Lärmminderung an den Bestandsgebäuden nicht errichtet werden, da 
diese unmittelbar vor den bestehenden Gebäuden errichtet werden 
müssten. Damit wären unter anderem die Anforderungen an notwendi-
ge Belichtungen und Belüftungen nicht mehr gegeben. Darüber hinaus 
sind die notwendigen Flächenverfügbarkeiten für Schallschutzmaß-
nahmen nicht gegeben. Auch andere Maßnahmen des aktiven Schall-
schutzes, wie Einhausung oder Verlegung der Straße in einen Tunnel, 
kommen nicht zuletzt im Hinblick auf unverhältnismäßige Kosten und 
stadtgestalterische Aspekte nicht in Betracht. 
 
Aus diesem Grund werden zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse im Bebauungsplan für Teilbereiche des allgemeinen 
Wohngebietes passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend den 
Vorgaben der DIN 4109 festgesetzt. 
 
Zu 4.  
Eine eigenständige Verkehrsuntersuchung wurde im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens Nr. 212/I „Hitdorfer Kirchweg/Weidenstraße“ 
nicht durchgeführt. Durch die im Plangebiet vorhandenen Gewerbebe-
triebe werden Anliefer-, Transport-, Mitarbeiter- und Besucherverkehre 
ausgelöst. Diese werden durch den Vollzug des Bebauungsplans ent-
fallen. Durch die geplante Wohnbebauung (ca. 8 Wohneinheiten) wer-
den Verkehre ausgelöst, die erfahrungsgemäß wesentlich niedriger 
ausfallen. Somit ist nicht mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens 
und einer erhöhten Verkehrsbelastung zu rechnen.  
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Zu 5. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine artenschutz-
rechtliche Prüfung durchgeführt und die Ergebnisse in einem eigen-
ständigen Gutachten dargelegt.  
 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass nach der Auswertung der 
Naturschutzfachinformationssysteme, dem Abgleich der vorherrschen-
den Lebensraumtypen und Kartierungen vor Ort und unter Berücksich-
tigung vorgenannter Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der geplan-
ten Bebauung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG zu erwarten sind.  
 
Für die Beschlussvorlagen werden Vorlagen knapp und lesbar gehalten 
und nur die wichtigsten Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die in der 
Sitzungsvorlage Nr. 2228/2013 aufgeführten Unterlagen konnten wäh-
rend der öffentlichen Auslegung im Zeitraum vom 07.10.2013 bis 
15.11.2013 beim Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Elberfel-
der Haus, eingesehen werden. Die Ergebnisse des Artenschutzgutach-
tens sind in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 212/I „Hitdorfer 
Kirchweg/Weidenstraße“ dargelegt. Zusätzlich stand im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung das Artenschutzgutachten jedermann zur Einsicht 
zur Verfügung.  
 
Zu 6. 
Bei dem Bebauungsplan Nr. 212/I „Hitdorfer Kirchweg/Weidenstraße“ 
handelt es sich weder um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
noch um einen nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bereich, da das bis-
her geltende Planungsrecht durch den Bebauungsplan Nr. 80/I „Wie-
senstraße“ festgesetzt wird. Vielmehr handelt es sich um einen Ange-
botsbebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung), der das bisherige Pla-
nungsrecht überlagert. 
 
Durch die im Plangebiet vorhandenen Gewerbebetriebe werden bereits 
Anliefer-, Transport-, Mitarbeiter- und Besucherverkehre ausgelöst. Mit 
Vollzug des Bebauungsplans entfallen diese Verkehre. Die durch die 
geplante Wohnbebauung mit ca. 8 Wohneinheiten ausgelöste Ver-
kehrsbelastung wird hingegen erfahrungsgemäß niedriger ausfallen. 
Somit ist nicht von einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens und einer 
erhöhten Verkehrs-, Emissions- und Immissionsbelastung auszugehen. 
 
Zu 7. 
Der Sachverhalt der beschriebenen Baumaßnahmen ist nicht Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplans Nr. 212/I „Hitdorfer Kirch-
weg/Weidenstraße“. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 5   
Industrie und Handelskammer zu Köln 
Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg 
An der Schusterinsel 2 
51379 Leverkusen 
(Schreiben vom 15.11.2013) 

 

B 5.1 

B 5.2 

B 5.3 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Zu B 5.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu B 5.2 
Bei den Nutzern der Gewerbehallen handelt es sich um die Firma 
„Traumfabrik“ sowie die Firma „WEROplast“. Nach Rücksprache mit 
den Firmenbetreibern besteht für beide Gewerbebetriebe grundsätzlich 
die Möglichkeit zur Umsiedelung an einen Alternativstandort. Die Firma 
„Traumfabrik 23 GbR“ hat sich bereits für einen neuen Standort in Le-
verkusen-Hitdorf entschieden. Für die Firma „WEROplast“ besteht die 
Option zur Verlagerung der Produktion nach Köln-Pesch.  
 
Der Wirtschaftsförderung Leverkusen (WGL) gegenüber wurden die 
Standortalternativen durch die jeweiligen Firmeninhaber bestätigt. Für 
die Fa. Traumfabrik stellt sich die Betriebsverlagerung als einvernehm-
liche Lösung dar, während die Firma „WEROplast“ einen Standort-
wechsel im günstigsten Fall vermeiden würde, da eine altersbedingte 
Betriebsaufgabe in ca. zwei bis drei Jahren sowieso vorgesehen ist. 
Zudem werden durch die Firma hohe Umzugskosten angegeben, so 
dass eine Verlagerung ggf. aus wirtschaftlichen Gründen auch schei-
tern könnte und dieses zu einer vorzeitigen Unternehmensschließung 
führen würde. Grundsätzlich ist aufgrund der benannten Standortalter-
nativen eine Geschäftsaufgabe allerdings nicht zwingend anzunehmen. 
 
Die befristeten Mietverträge wurden zwischenzeitlich bis Ende März 
2014 verlängert. 
 
Zu B 5.3 
Auslöser des Planverfahrens ist das Interesse des Grundstückseigen-
tümers und Inverstors, anstelle der gewerblich genutzten Hallen auf 
dem Eckgrundstück Hitdorfer Kirchweg/Weidenstraße Flächen für den 
Wohnungsbau zu entwickeln. Der Eigentümer der Grundstücksflächen 
hat die gewerblichen Nutzer bereits im Jahr 2012 auf die Notwendigkeit 
einer Betriebsverlagerung hingewiesen und seine Absichten zur Um-
nutzung der Hallengrundstücke mitgeteilt. 
 
Gemäß der bereits im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt 
Leverkusen dargestellten Wohnbaufläche und im Zusammenhang mit 
der für Leverkusen-Hitdorf bestehenden Nachfrage nach Einfamilien-
häusern stellt es das planerische Ziel dar, den bereits im Quartier vor-
handenen Wohnschwerpunkt weiter zu entwickeln und planungsrecht-
lich zu sichern. Mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 
212/I „Hitdorfer Kirchweg/Weidenstraße“ entsteht vom Grundsatz her 
eine Angebotsplanung.  
 
Die Belange der von der Umnutzung betroffenen Gewerbetreibenden 
wurden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Leverkusen (WFL) 
und den betroffenen Unternehmen ausführlich eruiert. Hierzu erfolgten 
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Gespräche der WFL mit den jeweiligen Firmenbetreibern. Demnach ist 
dem Unternehmer der Fa. Traumfabrik bewusst, das Objekt bis Ende 
März 2014 zu verlassen. Der Unternehmer hat sich für einen neuen 
Standort in Leverkusen-Hitdorf entschieden. Zudem steht für einen Um-
zug eine Zwischenlösung zur Verfügung, sollte der neue Standort nicht 
unmittelbar zur Verfügung stehen. 
 
Für die Fa. WEROplast besteht nach Auskunft des Betriebsinhabers 
ebenfalls eine Alternativlösung. Dieser Standort befindet sich in Köln-
Pesch. Die WFL vermutet jedoch, dass die mit dem Umzug verbunde-
nen finanzieller Anforderungen zu einer vorzeitigen Betriebsschließung 
aus wirtschaftlichen Gründen führen könnten. Weiterhin wird jedoch 
auch die Annahme getroffen, dass ohne den Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 212/I die Betriebsaufgabe „lediglich“ verzögert 
würde.  
 
Neben den Belangen der Wirtschaft werden auch die privaten Belange 
der Grundstückseigentümer sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung in die Abwägung eingestellt. Der Grundstückseigentümer hat sein 
Interesse an einer frühzeitigen Planreife mitgeteilt. Zudem besteht nach 
wie vor die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum in Leverkusen-
Hitdorf. 
 
Auch aufgrund der Darstellung „Wohnbauflächen“ im Flächennutzungs-
plan schlägt die Verwaltung daher vor, hinsichtlich der vorgenannten 
Rahmenbedingungen der Umsetzung des Flächennutzungsplans für 
den Wohnungsbau den Vorrang zu geben und die Satzung zum Be-
bauungsplan Nr. 212/I „Hitdorfer Kirchweg/Weidenstraße“ zu beschlie-
ßen. 

 

 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme der IHK Köln wird nicht gefolgt. 
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B 6   
Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 
Postfach 10 11 35 
51311 Leverkusen 
 (Schreiben vom 24.10.2013) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) wird an 
den Grundstückseigentümer weiter geleitet. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) wird 
zur Kenntnis genommen. 
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B 7   
Unitymedia Kabel BW 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
(Schreiben vom 30.10.2013) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Für Versorgungsträger besteht innerhalb von Straßen und Gehwegen 
ein generelles Zugangsrecht (TKG-Gesetz). Das Freihalten oder die 
Festlegung von Korridoren und Leitungstrassen stellt eine Maßnahme 
der Straßenausbauplanung dar und ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Zusätzliche Hinweise zur Festsetzung von Lei-
tungstrassen im öffentlichen Straßenraum sind im Bebauungsplan da-
her nicht zwingend erforderlich. 
 
Die Stellungnahme des Unternehmens Unitymedia Kabel BW wird an 
den Grundstückseigentümer weiter geleitet. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme des Unternehmens Unitymedia Kabel BW wird zur 
Kenntnis genommen. 
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B 8   
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
Overfeldweg 23 
51371 Leverkusen 
(Schreiben vom 24.10.2013) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL) 
wird an den Grundstückseigentümer weiter geleitet. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme der Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL) 
wird zur Kenntnis genommen. 
 




